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Antrag auf eine schriftliche Auskunft zu Bodenrichtwerten (gem. §196 BauGB) 
Rechnungsempfänger Ansprechpartner  

Name Name   

Straße / Nr. Telefon-Nr. 

PLZ / Ort Mobil-Nr.  

E-Mail

An den  
Gemeinsamen Gutachterausschuss 
Kalkdarren 13 
79713 Bad Säckingen 

Ich benötige eine Bodenrichtwertauskunft für das/die folgende/n Grundstück/e 

Gemarkung Flurstück Straße + Nr. PLZ Ort Geplante Nutzung 

Stichtag:  aktuellster vorliegender Bodenrichtwert  __________________
(zurückliegende Stichtage) 

Ort, Datum Unterschrift 

Hinweis 
Schriftliche Auskünfte sind kostenpflichtig. Hierfür 
wird eine Gebühr gemäß der Gebührensatzung 
der Stadt Bad Säckingen erhoben.
Siehe nebenstehenden Link. 

www.gga-bad-saeckingen.de 

per Fax an: 07761-927 607-9 oder per Mail an geschaeftsstelle@gga-bad-saeckingen.de 

http://www.gga-bad-saeckingen.de/
mailto:geschaeftsstelle@gga-bad-saeckingen.de
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Informationen zur Datenerhebung und -verarbeitung  
nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO)  

  

Behörde 
Stadt Bad Säckingen 
Rathausplatz 1 
79713 Bad Säckingen 

Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung 

Stadt Bad Säckingen 
Bürgermeister Alexander Guhl 
Rathausplatz 1 
79713 Bad Säckingen 

Behördlicher 
Datenschutzbeauftragter 

Komm.One AöR 
Jürgen Kratzer             datenschutz@bad-saeckingen.de 
Krailenshaldenstr. 44 
70469 Stuttgart 

Zwecke  
der Datenverarbeitung 
und Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden aufgrund der §§ 192 bis 199 Bau-
gesetzbuch (BauGB), der Verordnung der Landesregierung über die Gutachter-
ausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Bau-
gesetzbuch (Gutachterausschussverordnung GuAVO) und der Verordnung 
über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 
(Immobilienwertermittlungsverordnung ImmoWertV) zum Zweck der Bildung 
und der Aufgabenerfüllung der selbständigen, unabhängigen Gutachter-
ausschüsse für die Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wert-
ermittlungen erhoben und verarbeitet. 

Die Kaufverträge und andere Urkunden, die nach § 195 Abs. 1 BauGB und nach 
§ 9 GuAVO dem Gutachterausschuss zu übersenden sind, werden von der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zum Zweck der Führung der Kauf-
preissammlung ausgewertet. Dabei sind insbesondere für jeden Auswertungs-
fall die Grundstücksmerkmerkmale gemäß §§ 4 bis 6 der ImmoWertV zu 
erfassen. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Kaufpreis (Gesamt-
kaufpreis und Preis für den Quadratmeter oder einen anderen geeigneten 
(Vergleichsmaßstab) sind zu vermerken. Soweit anzunehmen ist, dass 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse die Höhe des vereinbarten Kauf-
preises beeinflusst haben, ist dies unter Hinweis auf die Umstände zu kenn-
zeichnen. Falls zur Führung der Kaufpreissammlung erforderlich, sind weitere 
Ermittlungen gemäß § 197 BauGB durchzuführen. 

Verpflichtung,  
Daten bereitzustellen; 
Folgen der 
Verweigerung 

Sie sind im Rahmen des § 197 BauGB verpflichtet, die zum oben genannten 
Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

Bei Nichtbereitstellung können Sie mit einem Verwaltungsakt dazu auf-
gefordert werden. In entsprechender Anwendung des § 208 BauGB können 
Zwangsgelder in Höhe von bis zu 500 Euro angedroht und festgesetzt werden. 
Anträge auf die Erstattung von Gutachten (§ 193 Abs. 1 und 2 BauGB), die 
Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung (§ 195 Abs. 3 BauGB, 
§ 13 GuAVO), über Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 3 BauGB) und den Immo-
bilienmarkt (§ 193 Abs. 5 BauGB) machen die Erhebung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich. Ansonsten kann die Bearbeitung der 
Anträge nicht durchgeführt werden  

mailto:datenschutz@bad-saeckingen.de
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Betroffenenrechte 

Sie haben als betroffene Person das Recht von der Stadt Bad Säckingen 
Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), 
die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten 
(Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 
verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie kön-
nen nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die damit verbundenen Ent-
scheidungen liegen beim Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grund-
stückswerten. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
Die Verpflichtung beziehungsweise Erfordernis, die zum oben genannten 
Zweck personenbezogenen Daten bereitzustellen, bleibt hiervon unberührt. 

Kosten 

Die Betroffenenrechte (außer dem Beschwerderecht gegenüber dem LfDI) 
können Sie gegenüber der Stadt Bad Säckingen entweder postalisch, per  
E-Mail oder per Fax geltend machen. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den beste-
henden Basistarifen. 

Empfänger oder 
Kategorien von  
Empfängern der Daten 
(Stellen, denen 
gegenüber die Daten 
offengelegt werden) 

Nach § 195 Abs. 2 BauGB darf die Kaufpreissammlung nur dem zuständigen 
Finanzamt für Zwecke der Besteuerung übermittelt werden. Vorschriften, 
nach denen Urkunden oder Akten den Gerichten oder Staatsanwaltschaften 
vorzulegen sind, bleiben unberührt. 
In § 195 Abs. 3 BauGB ist geregelt, dass Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 
bei berechtigtem Interesse nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften zu 
erteilen (§ 199 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) sind. Die landesrechtlichen Vorschriften 
hierzu sind in § 13 GuAVO geregelt.  
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